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Verordnung über die Aufnahme von 
Pflegekindern (211.222.338) 
(Pflegekinderverordnung, PAVO)  
vom 19. Oktober 1977 (Stand am 23. Januar 2023) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Artikel 316 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches (ZGB) und auf Artikel 30 Absatz 
2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 sowie in Ausführung 
des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes und des Haa-
ger Kindesschutzübereinkommens vom 19. Oktober 1996,  

verordnet: 

 

Auszug aus der Pflegekinderverordnung für Pflegeeltern  

 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Grundsätze 
1 Die Aufnahme von Minderjährigen ausserhalb des Elternhauses bedarf gemäss dieser 
Verordnung einer Bewilligung und untersteht der Aufsicht. 
2 Unabhängig von der Bewilligungspflicht kann die Aufnahme untersagt werden, wenn die 
beteiligten Personen erzieherisch, charakterlich oder gesundheitlich ihrer Aufgabe nicht 
gewachsen sind oder die Verhältnisse offensichtlich nicht genügen. 
3 Vorbehalten bleiben 

a. die Befugnisse der Eltern, der Kindesschutzbehörde und der Jugendstrafrechts-
pflege; 

b. die Bestimmungen des öffentlichen Rechts zum Schutz der Minderjährigen, ins-
besondere über die Bekämpfung der Tuberkulose. 

4 Keine Bewilligung ist erforderlich für die Betreuung und Vermittlung im Rahmen von 
Schüleraustauschprogrammen, Au-pair-Einsätzen sowie vergleichbaren Aufenthalten aus-
serhalb des Elternhauses, die nicht behördlich angeordnet werden. 
 
Art. 1a Kindeswohl 
1 Beim Entscheid über die Erteilung oder den Entzug einer Bewilligung sowie bei der Aus-
übung der Aufsicht ist vorrangig das Kindeswohl zu berücksichtigen. 
2 Die Kindesschutzbehörde sorgt dafür, dass das Kind, das in einer Pflegefamilie oder in 
einem Heim betreut wird: 

a. über seine Rechte, insbesondere Verfahrensrechte, entsprechend seinem Alter 
aufgeklärt wird; 

b. eine Vertrauensperson zugewiesen erhält, an die es sich bei Fragen oder Proble-
men wenden kann; 

c. an allen Entscheidungen, die einen wesentlichen Einfluss auf sein Leben haben, 
entsprechend seinem Alter beteiligt wird. 

 
Art. 2 Zuständige Behörde 
1 Die für die Bewilligung oder die Entgegennahme von Meldungen und die Aufsicht zu-
ständige Behörde (Behörde) ist:  
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a. im Bereich der Familien-, Heim- und Tagespflege die Kindesschutzbehörde am 
Ort der Unterbringung des Kindes; 

b. für Dienstleistungsangebote in der Familienpflege eine vom Kanton bezeichnete 
zentrale kantonale Behörde am Sitz oder im Wohnsitzkanton der Anbieterin oder 
des Anbieters. 

2 Die Kantone können die Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a: 
a. im Bereich der Familien- und Heimpflege anderen geeigneten kantonalen oder 

kommunalen Behörden übertragen; 
b. im Bereich der Tagespflege anderen geeigneten kantonalen oder kommunalen Be-

hörden oder Stellen übertragen. 
 
… 
 
Art. 3 Kantonales Recht 
1 Die Kantone sind befugt, zum Schutz von Minderjährigen, die ausserhalb des Elternhau-
ses aufwachsen, Bestimmungen zu erlassen, die über diese Verordnung hinausgehen. 
2 Den Kantonen ist es vorbehalten, das Pflegekinderwesen zu fördern, insbesondere: 

a. Massnahmen zu treffen zur Ausbildung, Weiterbildung und Beratung von Pflegeel-
tern und Fachpersonen sowie zur Vermittlung guter Pflegeplätze in Familien und 
Heimen; 

b. Muster für Pflegeverträge und Formulare für Gesuche und Meldungen zu erstellen, 
Richtlinien für die Festsetzung von Pflegegeldern zu erlassen und Merkblätter 
über die Rechte und Pflichten von Eltern und Pflegeeltern herauszugeben. 
 
 

2. Abschnitt: Familienpflege 
 
Art. 4 Bewilligungspflicht 
1 Wer ein Pflegekind in seinen Haushalt aufnehmen will, benötigt eine Bewilligung der 
Behörde, wenn das Kind: 

a. für mehr als einen Monat entgeltlich aufgenommen wird; oder 
b. für mehr als drei Monate unentgeltlich aufgenommen wird. 

2 Wer entgeltlich oder unentgeltlich Kinder regelmässig im Rahmen von Kriseninterventio-
nen in seinen Haushalt aufnehmen will, benötigt unabhängig von der Dauer der Auf-
nahme eine Bewilligung. 
3 Die Bewilligungspflicht besteht auch, wenn das Kind: 

a.  von einer Behörde untergebracht wird; 
b. das Wochenende nicht in der Pflegefamilie verbringt. 

 
Art. 5 Allgemeine Voraussetzungen der Bewilligung 
1 Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die Pflegeeltern und ihre Hausgenossen 
nach Persönlichkeit, Gesundheit und erzieherischer Eignung sowie nach den Wohnver-
hältnissen für gute Pflege, Erziehung und Ausbildung des Kindes Gewähr bieten und das 
Wohl anderer in der Pflegefamilie lebender Kinder nicht gefährdet wird. 
… 
 
Art. 6 Aufnahme ausländischer Kinder 
1 Wird keine Adoption angestrebt, so kann ein ausländisches Kind, das bisher im Ausland 
gelebt hat, in der Schweiz nur aufgenommen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
2 Die Pflegeeltern müssen eine schriftliche Erklärung des nach dem Recht des Herkunfts-
landes des Kindes zuständigen gesetzlichen Vertreters vorlegen, in der dieser angibt, zu 
welchem Zweck das Kind in der Schweiz untergebracht werden soll. Ist diese Erklärung 
nicht in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst, so kann die Behörde eine Überset-
zung verlangen. 
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3 Die Pflegeeltern müssen sich schriftlich verpflichten, ohne Rücksicht auf die Entwick-
lung des Pflegeverhältnisses für den Unterhalt des Kindes in der Schweiz wie für den ei-
nes eigenen aufzukommen und dem Gemeinwesen die Kosten zu ersetzen, die es an ihrer 
Stelle für den Unterhalt des Kindes getragen hat. 
 
… 
 
Art. 6b Erleichterte Aufnahme ausländischer Kinder 
Die Voraussetzungen nach Artikel 6 gelten nicht für die Aufnahme eines ausländischen 
Kindes, das bisher im Ausland gelebt hat, wenn: 

a. seine Eltern eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung in der Schweiz be-
sitzen; 

b. es auf Anordnung oder durch Vermittlung einer Bundesbehörde untergebracht 
wird. 
 

Art. 7 Untersuchung 
Die Behörde hat die Verhältnisse in geeigneter Weise, vorab durch Hausbesuche und nöti-
genfalls unter Beizug von Sachverständigen, abzuklären. Für die Überprüfung des Leu-
munds der Pflegeeltern holt sie einen Behördenauszug 2 aus dem Strafregister-Informati-
onssystem VOSTRA ein. Von weiteren im gleichen Haushalt lebenden Personen kann sie 
einen Privatauszug aus VOSTRA verlangen.  
 
Art. 8 Bewilligung 
1 Die Pflegeeltern müssen die Bewilligung vor Aufnahme des Kindes einholen. 
2 Die Bewilligung wird ihnen für ein bestimmtes Kind erteilt; sie kann befristet und mit 
Auflagen und Bedingungen verbunden werden. 
3 Das Kind muss gegen die Folgen von Krankheit, Unfall und Haftpflicht angemessen ver-
sichert werden. 
4 Die Bewilligung für die Aufnahme eines ausländischen Kindes, das bisher im Ausland 
gelebt hat (Art. 6), wird erst wirksam, wenn das Visum erteilt oder die Aufenthaltsbewilli-
gung zugesichert ist (Art. 8a). 
 
Art. 8a Kantonale Migrationsbehörde 
1 Die Behörde überweist die Bewilligung zur Aufnahme eines ausländischen Kindes, das 
bisher im Ausland gelebt hat, mit ihrem Bericht über die Pflegefamilie der kantonalen 
Migrationsbehörde. 
2 Die kantonale Migrationsbehörde entscheidet über das Visum oder die Zusicherung der 
Aufenthaltsbewilligung für das Kind und teilt ihren Entscheid der Behörde mit. 
 
Art. 8b Meldepflicht 
Die Pflegeeltern müssen der Behörde innerhalb von zehn Tagen die Einreise des Kindes 
mitteilen. 
 
Art. 9 Änderung der Verhältnisse 
1 Die Pflegeeltern haben der Behörde alle wichtigen Veränderungen der Verhältnisse un-
verzüglich zu melden, insbesondere den Wechsel der Wohnung sowie die Auflösung des 
Pflegeverhältnisses und, soweit bekannt, den neuen Aufenthaltsort des Kindes. 
2 Sie haben auch den gesetzlichen Vertreter oder den Versorger von wichtigen Vorkomm-
nissen zu benachrichtigen. 
 
Art. 10 Aufsicht 
1 Eine Fachperson der Behörde besucht die Pflegefamilie so oft als nötig, jährlich aber 
wenigstens einmal, und führt über diese Besuche Protokoll. 
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2 Diese Person prüft, ob die Voraussetzungen für die Weiterführung des Pflegeverhältnis-
ses erfüllt sind. Insbesondere holt sie zur Überprüfung des Leumunds der Pflegeeltern ei-
nen Behördenauszug 2 aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA ein. Von weite-
ren im gleichen Haushalt lebenden Personen kann sie einen Privatauszug aus VOSTRA 
verlangen. Sie steht den Pflegeeltern bei Bedarf beratend zur Seite. 
3 Die Behörde wacht darüber, dass die gesetzliche Vertretung des Kindes ordnungsgemäss 
geregelt ist und das Kind an Entscheidungen, die einen wesentlichen Einfluss auf sein 
Leben haben, entsprechend seinem Alter beteiligt wird. 
 
Art. 11 Widerruf der Bewilligung 
1 Können Mängel oder Schwierigkeiten auch in Zusammenarbeit mit dem gesetzlichen 
Vertreter oder dem Versorger nicht behoben werden und erscheinen andere Massnahmen 
zur Abhilfe nutzlos, so entzieht die Behörde die Bewilligung und fordert den gesetzlichen 
Vertreter oder den Versorger auf, das Kind binnen angemessener Frist anderswo unterzu-
bringen. 
2 Bleibt diese Aufforderung erfolglos, so benachrichtigt die Behörde die Kindesschutzbe-
hörde am Wohnsitz und gegebenenfalls am Aufenthaltsort des Kindes. 
3 Liegt Gefahr im Verzug, so nimmt die Behörde das Kind unter Anzeige an die Kindes-
schutzbehörde sofort weg und bringt es vorläufig anderswo unter. 
 
… 
 
5. Abschnitt: Verfahren 
 
Art. 21 Aktenführung 
1 Die Behörde führt Akten: 

a. über die Kinder in Familienpflege, mit folgenden Angaben: Personalien des Kindes 
und der Pflegeeltern, Beginn und Ende des Pflegeverhältnisses, Ergebnisse der 
Besuche und allfällige Massnahmen; 

… 
2 Das kantonale Recht kann die Erhebung weiterer Daten vorsehen. 
3 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann statistische Erhebungen über 
die Pflegekinder anordnen und die nötigen Bestimmungen erlassen; das Bundesamt für 
Statistik führt die Erhebungen durch. 
 
Art. 22 Schweigepflicht 
Alle in der Pflegekinderaufsicht tätigen Personen sind gegenüber Dritten zur Verschwie-
genheit verpflichtet. 
 
Art. 23 Mitteilung 
1 Die Einwohnerkontrolle der Gemeinde meldet der Behörde neu zugezogene Minderjäh-
rige, die nicht bei ihren Eltern wohnen. 
2 Erfährt die Behörde, dass ein Kind auswärts in einer Pflegefamilie untergebracht wird, 
so benachrichtigt sie die dort zuständige Behörde; das gilt sinngemäss, wenn eine Pflege-
familie ihren Wohnsitz verlegt. 
 
Art. 24 Rechtshilfe 
Die mit der Pflegekinderaufsicht betrauten Behörden und die übrigen für den Schutz des 
Kindes verantwortlichen Behörden leisten einander Amts- und Rechtshilfe. 
 
Art. 25 Unentgeltlichkeit 
1 Die Behörde darf für die Aufsicht über Familien- und Tagespflegeverhältnisse nur Ge-
bühren erheben, wenn ein Pflegeplatz zu wiederholten oder schweren Beanstandungen 
Anlass gibt. 
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2 Auslagen, die der Behörde zusätzlich anfallen, wie Kosten für Arbeiten von Dritten, dür-
fen den Gesuchstellern belastet werden. 
 
Art. 26 Sanktionen 
1 Wer die Pflichten, die sich aus dieser Verordnung oder aus einer gestützt darauf erlasse-
nen Verfügung ergeben, vorsätzlich oder fahrlässig verletzt, wird von der Behörde mit ei-
ner Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken belegt. 
2 Wird eine Ordnungsbusse ausgesprochen, so kann die Behörde für die vorsätzliche Wie-
derholung Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung 
nach Artikel 292 des Strafgesetzbuches androhen. 
3 Behörden oder Beamte, die in ihrer dienstlichen Tätigkeit eine Widerhandlung gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung wahrnehmen oder davon Kenntnis erhalten, sind ver-
pflichtet, sie der Behörde sofort anzuzeigen. 
 
Art. 27 Beschwerdeverfahren 
1 Verfügungen, welche die Kindesschutzbehörde gestützt auf diese Verordnung erlässt, 
unterliegen der Beschwerde an das zuständige Gericht (Art. 450 ZGB). 
2 Sind andere Stellen mit den Befugnissen der Behörde betraut, so richtet sich die Wei-
terziehung der Verfügung nach kantonalem Recht. 
 
… 
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